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1 Vorbemerkungen

Überall in der Erde können Versorgungsanlagen liegen. Eine Beschädigung führt zu
Unterbrechungen der Gasversorgungsanlagen (Gasleitungen, Armaturen, Einrichtungen des
Kathodischen Korrosionsschutzes, Gas-Druckregelanlagen, Schalt- und Messschränke) und der
Kabel der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG. Personen, die
Gasversorgungsanlagen beschädigen, befinden sich in unmittelbarer Lebensgefahr.

Achtung: VORSICHT bei Erdarbeiten jeder Art!

Insbesondere bei Aufgrabungen, Baggerarbeiten, Bohrungen, Setzen von Masten und Stangen,
Eintreiben von Pfählen und Spundwänden muss man damit rechnen, auf Gasleitungen und Kabel
zu stoßen und sie zu beschädigen.

Allgemeine Pflichten des Bauunternehmers

Jeder Bauunternehmer hat bei Durchführung der ihm übertragenen Bauarbeiten in öffentlichen
und privaten Grundstücken mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Versorgungsanlagen
zu rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschädigung zu verhindern.

Die Anwesenheit eines Beauftragten der NBB auf der Baustelle lässt die Eigenverantwortlichkeit
des Bauunternehmers in Bezug auf die von ihm verursachten Schäden unberührt.

Die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften (z. B. Landesbauordnung, Baugesetzbuch,
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, etc.) und die geltenden Technischen Regelwerke des
DVGW (z. B. GW 118, GW 315, etc.) sind zu beachten.

Erkundigungspflicht

Im Hinblick auf die Erkundigungs- und Sicherungspflicht von Bauunternehmen bei der
Durchführung von Bauarbeiten ist rechtzeitig, vor Beginn der Arbeiten, bei den
Versorgungsunternehmen eine aktuelle Auskunft über die Lage der im Bau- bzw.
Aufgrabungsbereich liegenden Versorgungsanlagen einzuholen. Informationen über die
zuständigen Versorgungsunternehmen der Leitung können beim Grundstückseigentümer bzw.
beim Baulastträger erfragt werden. Im Rahmen von Bauarbeiten, welche die Feldleitungen
berühren oder im Bereich der Feldleitungen durchgeführt werden, ist die Betriebsleitung des
Erdgasspeichers Berlin bereits in der Planungsphase zu beteiligen. (Feldleitungen siehe auch
Kapitel 2.1)

Bei Beginn der Bauarbeiten müssen Pläne neuesten Standes vorliegen. Erkundigungen an anderer
Stelle sind nicht ausreichend. Es spielt dabei keine Rolle, ob in privaten oder öffentlichen
Grundstücken gearbeitet wird.

Lage der Versorgungsanlagen

Angaben über die Lage der Versorgungsanlagen sind unverbindlich und entbinden die bauaus-
führende Firma nicht von der Erkundigungspflicht. Gasleitungen und Kabel der NBB sind ohne
Abdeckung im Erdboden verlegt und haben somit gegen mechanische Beschädigungen keinen
besonderen Schutz.

Armaturen, Straßenkappen und sonstige zur Versorgungsanlage gehörende Einrichtungen
müssen stets zugänglich bleiben. Hinweisschilder oder andere Markierungen dürfen ohne
Zustimmung des Versorgungsunternehmens nicht verdeckt, nicht versetzt oder entfernt werden.
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Versorgungsanlagen dürfen nicht überbaut werden. Dieses gilt auch für fliegende Bauten,
Materiallager, Dauerstellplätze (Container u. a.) und Baumpflanzungen.

Werden Gasversorgungsanlagen oder Warnbänder an Stellen, die in keinem Plan eingezeichnet
sind, angetroffen bzw. freigelegt, so ist die NBB unverzüglich zu verständigen. Die Arbeiten sind in
diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit der NBB Einvernehmen über das weitere Vorgehen
hergestellt ist.

Beschädigungen sind sofort der NBB zu melden!

Beschädigungen von Versorgungsanlagen sind sofort dem Entstörungsdienst der NBB mit
Beschreibung des Schadensfalles unter Angabe des Bezirkes bzw. Ortes, Ortsteiles, Straße und
ggf. Hausnummer sowie Art und Umfang der Beschädigung zu melden.

  Meldung: Gasausströmung  030 787272

Wenn eine Gasleitung so beschädigt worden ist, dass Gas austritt, sind sofort alle erforderlichen
Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu treffen.

Vorsicht:  Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr!
Zündquellen (z. B. offenes Feuer, Schneid- und Schweißarbeiten, alle
elektrischen Geräte, Baustellenbeleuchtung) vermeiden!
Baumaschinen- und Fahrzeugmotoren abstellen!
Nicht rauchen!

Bei Feststellung von stärkerem Gasaustritt oder Gas in Hohlräumen oder Gebäuden sind
zusätzlich Feuerwehr und Polizei zu benachrichtigen.

  Meldung: Gasausströmung im Gebäude  030 787272

Ist Gasgeruch im Haus wahrnehmbar, sind Fenster und Türen zur Durchlüftung zu öffnen. Die
Hausklingel darf nicht betätigt werden (Zündgefahr!).

Wird eine Hausanschlussleitung durch Bauarbeiten angehoben oder aufgrund anderer Umstände
stark beansprucht, können Schäden an den Leitungsanlagen im Haus eintreten. Kann ein Schaden
nicht ausgeschlossen werden, ist eine Überprüfung der Leitungsanlagen durchzuführen.

Auch wenn kein Gasgeruch wahrnehmbar ist, ist der Entstörungsdienst der NBB vorsorglich zur
Überprüfung aller Leitungsanlagen anzurufen und abzufordern.

Werden Gasleitungen stark beschädigt, ist zur Begrenzung des Gasaustrittes zweckmäßig die
Schadenstelle sofort mit Erdboden zu bedecken.



Seite 5 von 12

Strafrechtliche Konsequenzen und Schadenersatzansprüche

Verstöße eines Unternehmens gegen die obliegende Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht führen
im Schadensfall zu einer Schadensersatzverpflichtung nach § 823 BGB und können darüber
hinaus auch mit strafrechtlichen Konsequenzen verbunden sein.

2 Leitungsnetz der NBB

Die NBB betreibt ein Gasversorgungsnetz im Hochdruck-, Mitteldruck- und Niederdruckbereich
von ca. 14.200 km in den Dimensionen bis zu DN 1.200 und ca. 360.000 Hausanschlüsse sowie
diverse Gasdruckregelanlagen und andere technische Einrichtungen in den Werkstoffen
Grauguss, Stahl, PVC und Kunststoff (PE 80 und PE 100). Wir weisen daraufhin, dass in der die
Leitung umgebenden 30 bis 50 cm Zone auch mit abzweigenden Rohrstutzen und
Rohrverschlüssen zu rechnen ist.

2.1 Erdgastransport- und Feldleitungen

Im Netzgebiet Berlin sind die Erdgastransportleitungen DN 600 Stahl PN 40 und die
Erdgasfeldleitungen (Unter-Tage-Erdgasspeicher) DN 300 Stahl PN 160 zu beachten.

Die Erdgasfeldleitungen befinden sich in den Stadtbezirken Charlottenburg, Wilmersdorf und
Spandau. In den Straßen Am Postfenn (22 bis Scholzplatz), Scholzplatz - Heerstraße (zwischen
Scholzplatz und Brandensteinweg), Havelchaussee (Bereich Stößenseebrücke einschl.
Böschungsbereiche), Stößensee (Rohrdüker), Brandensteinweg und Glockenturmstraße
(zwischen Heerstraße und Glockenturmbrücke). Die Erdgasfeldleitungen verbinden die
Betriebseinrichtungen des Unter-Tage-Erdgasspeichers miteinander.

Für die mit hohen Drücken betriebenen Erdgastransport- und Feldleitungen, besteht ein
besonderes Sicherheitsbedürfnis. Bevor mit Bauarbeiten in der Umgebung der Erdgastransport-
bzw.  Feldleitungen begonnen werden darf, sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

Nach Versendung der Aufgrabemeldung durch den Auskunftsersuchenden ist vor Baubeginn ein
Ortstermin mit dem zuständigen Bezirksbauleiter zu vereinbaren. In einem Protokoll sind die
Abstimmungen zur örtlichen Lage, zur Bauweise, zum beabsichtigten Bauablauf und den
erforderlichen Schutzmaßnahmen festzuhalten.

Sofern eine Grabenwache als Auflage bereitgestellt werden muss, kann dieses innerhalb einer 10-
Arbeitstagefrist erfolgen. Bei Nichteinhaltung der abgestimmten Verfahrensweise behält sich die
NBB vor, die Bauarbeiten wegen Gefährdung der Erdgastransport- und Feldleitungen zu sperren
und daraus resultierende Mehrkosten vom Verursacher zu berechnen. Die Trassen der
Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sind vor Baubeginn und für die Dauer der Baudurchführung
durch den Auskunftsersuchenden zu kennzeichnen. Dieses gilt ausnahmslos für alle
Baumaßnahmen.

Änderungen aus dem festgelegten Protokoll bedürfen einer neuen örtlichen Einweisung durch
den Rohrnetzkontrolleur. Dieses ist ebenfalls protokollarisch festzuhalten. Während der
Durchführung von Baumaßnahmen in der Umgebung der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen
sind folgende zusätzliche Schutzmaßnahmen zu beachten:

Innerhalb eines Schutzbereiches von 1,5 m beiderseits der Rohrachse der Erdgastransportleitung
und deren Armaturengruppen, sowie innerhalb eines Schutzstreifenbereiches von 5,0 m
beiderseits der Rohrachse der Feldleitungen und deren Armaturengruppen dürfen Bauarbeiten
jeglicher Art nur bei Anwesenheit eines Beauftragten des Netzbetreibers begonnen und
durchgeführt werden. Bei Mantelrohrpressungen beträgt der Schutzbereich 1,5 m bei der
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Erdgastransportleitung und der Schutzstreifenbereich bei den Feldleitungen 4,0 m jeweils
beiderseits der Rohrachse. Dieses gilt auch für den weiträumigen Bereich der Armaturengruppen.
Hier befinden sich oberirdische Aufbauten (Schränke u. a.), die mit unterirdischen Mess- und
Steuerleitungen verbunden sind.

Zu den Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sollen Baumaßnahmen einen möglichst großen
Abstand halten. Die Erdgastransport- bzw. Feldleitungen dürfen bei Aufgrabungen
(ausgenommen Grabenkreuzungen) nicht freigelegt werden. Wenn Kreuzungsbereiche nicht ohne
Arbeitsunterbrechung wieder zu verfüllen sind, müssen die freigelegten Leitungsteile von oben
durch feste Baugrubenabdeckungen und gegebenenfalls seitlich vor Beschädigungen geschützt
werden.

Bei Durchörterungen im Bereich der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sind in Abhängigkeit von
den vorgesehenen Verfahren und Querschnitten Sicherheitsabstände einzuhalten, die auch unter
ungünstigen Bedingungen eine Beschädigung der Leitungen ausschließen. Dieses ist im Vorfeld
mit der NBB abzustimmen; daraus resultierend kann eine offene Kreuzung beauflagt werden.
Erforderlichenfalls wird die NBB die Herstellung von Kontrollschlitzen im gefährdeten Bereich vor
der Leitung als Auflage erteilen.

2.2 Maßnahmen vor Baubeginn

Die Ausführung aller Aufgrabungen und Baumaßnahmen sind der NBB mindestens 14 Tage vor
Baubeginn schriftlich anzuzeigen. Die Aufgrabemeldung ist an Planauskunft@nbb-
netzgesellschaft.de oder per Fax an: (030) 81876 2729 zu senden. Als Nutzer des
Leitungsauskunftsportals unter www.infrest.de kann die Aufgrabemeldung auch direkt über das
Portal versendet werden.

2.3 Maßnahmen während der Baudurchführung

Die Beauftragten der NBB haben das Recht, Baustellen jederzeit zur Kontrolle der
Gasversorgungsanlagen zu betreten und Anweisungen zum Schutz der Anlagen zu geben.

Die NBB hat das Aufsichtsrecht; den Anweisungen ist Folge zu leisten.

Die NBB kann unsachgemäße Sicherungseinrichtungen den Erfordernissen entsprechend
herrichten oder herrichten lassen und festgestellte Schäden selbst beseitigen oder beseitigen
lassen. Die Kosten, sofern die getroffenen Maßnahmen im ursächlichen Zusammenhang mit den
Bauarbeiten stehen, gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. der ausführenden Unternehmen.

Bei Verlegungen innerhalb von Ortslagen in öffentlichen Verkehrsflächen sind zu Leitungen der
NBB folgende lichte Mindestabstände einzuhalten:

- bei Parallelführung 0,4 m

- bei Kreuzungen in offener Bauweise 0,2 m

- bei Rohrverbindungen (Muffen und Flansche) mindestens 0,5 m

- bei Parallelverlegungen außerhalb öffentlicher
Verkehrsflächen beträgt der lichte Abstand
zu einer Gashochdruckleitung mindestens 2,0 m

- bei Näherungen an die Erdgastransport-
und Feldleitungen sind Abstandsmaße
protokollarisch festzulegen
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Sollte es aus bestimmten Gründen nicht möglich sein, o. g. Abstände einzuhalten, müssen
besondere Schutzmaßnahmen vereinbart und protokolliert werden. Bei kreuzenden
Starkstromkabeln sind zu den NBB-Anlagen Isolierschutzplatten durch den Verursacher
einzubauen.

Bei Unterschreitung der Abstände aus der GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich von
unterirdischen Versorgungsleitungen“ sind PVC-Baumschutzplatten oder eine Folie mit einer
Mindestwanddicke von 2 mm durch den Verursacher einzubringen.

An Gasleitungen dürfen keine Lasten angehängt werden. Es ist untersagt, Gasleitungen zu
verbohlen oder diese in anderer Weise zu belasten.

Gasrohrnetzanlagen dürfen nicht als Erdungsanlagen (z. B. für Blitzableitungen, Baumaschinen
oder elektrische Anlagen) benutzt werden.

Gasleitungen aus Stahlrohr sind zum Schutz gegen Korrosion (passiver Korrosionsschutz) mit
einer Umhüllung aus bitumengetränktem Gewebe oder Kunststoff (PE) umgeben, die schon bei
geringer mechanischer Beanspruchung beschädigt werden kann.

Alle Hochdruck-Stahlleitungen verfügen über einen aktiven Kathodischen Korrosionsschutz (KKS).

Eine fehlerfreie Rohrumhüllung ist die wichtigste Voraussetzung für die Vermeidung von
Korrosionsschäden. Ebenso gefährdet sind Gasleitungen aus PE-Rohren.
Oberflächenbeschädigungen an PE-Rohren können zum Versagen der Leitungen führen.

Vor dem Verfüllen freigelegter Leitungen hat sich der Bauunternehmer davon zu überzeugen,
dass die Rohrumhüllung bzw. die Oberfläche unbeschädigt ist. Schäden an der Umhüllung von
Stahlleitungen und Oberflächenbeschädigungen an PE-Rohren beseitigt die NBB unverzüglich und
kostenlos, sofern die NBB „Zentrale Meldestelle“ bei Feststellung unverzüglich telefonisch
Kenntnis erhält,  030 787272.

Kabelanlagen sind in der vorgefundenen Lage zu belassen. Veränderungen sind unzulässig.
Werden Kabelanlagen beschädigt, ist die Einsatzplanung der NBB unverzüglich telefonisch unter
 030 81876 1890 zu benachrichtigen. Schäden an der Kabelummantelung werden kostenlos
beseitigt, sofern die NBB „Zentrale Meldestelle“ vor der Grabenverfüllung Kenntnis erhält,  030
787272. Werden Kabelanlagen durchtrennt, wird eine Weiterberechnung nach dem
Verursacherprinzip von Seiten der NBB vorgenommen.

Beim Verfüllen von Baugruben und Gräben sind Gasrohrnetzanlagen (Rohrleitungen und Kabel)
mit geeignetem steinfreiem Boden zu unterstopfen und lagenweise bis 30 cm über Scheitel
einzubetten. Für das Verfüllen von Baugruben und Gräben sind die „Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen” (ZTV A-StB) der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zu beachten.

Die Benutzung von maschinellen Verdichtungsgeräten ist nur erlaubt, wenn die
Gasrohrnetzanlagen nicht gefährdet werden.

Beim Einbau von Kabelbetonkanälen oder massiven Kabelpaketen ist für die Herstellung von
Gashausanschlussleitungen entsprechend der Tiefenlage der Gasversorgungsleitung ein
mindestens 30 cm hoher Zwischenraum freizuhalten.

Leitungsanlagen müssen eine Überdeckung von mindestens 50 cm aufweisen, um
Beschädigungen zu vermeiden.
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3 Besondere Sicherungsmaßnahmen

Gasrohrnetzanlagen aus Grauguss sind bei der Durchführung von Bauarbeiten bruchgefährdet,
wenn ihr Auflager entfernt bzw. durch Bodensetzungen gestört wird oder starke Erschütterungen
(z. B. Rammarbeiten) einwirken.

Gefährdete Graugussleitungen sind deshalb zu Lasten des Verursachers auszuwechseln. Die
Leitungsauswechselungen müssen vor Baubeginn durchgeführt werden. Das Aufhängen oder
Unterfangen von Leitungen aus Grauguss in Längsrichtung von Gräben ist nicht zulässig.

Unter folgenden Gegebenheiten ist eine Auswechselung von Graugussleitungen erforderlich:

 Wenn Gasleitungen in Längsrichtung geplanter Gräben freigelegt werden müssen oder im
setzungsgefährdeten Bereich liegen und das Auftreten gefährlicher Bodensetzungen nicht
ausgeschlossen werden kann.

 Wenn Aufgrabungen Graugussleitungen bis einschließlich DN 155 kreuzen, die
freizulegende Leitungslänge mehr als 1,50 m beträgt und durch die Aufgrabung der
Leitung das Auflager entzogen wird.

 Wenn bei Baugruben für Tunnelbaumaßnahmen und anderen Bauwerken
Leitungsanlagen freigelegt werden müssen oder im setzungsgefährdeten Bereich liegen.
Die Umverlegung ist möglichst außerhalb des setzungsgefährdeten Bereiches
durchzuführen. Ist dies nicht möglich, sind gegebenenfalls im ungefährdeten Bereich
Absperrvorrichtungen zur Begrenzung möglicher Gefahren bei Leitungsbeschädigungen
einzubauen.

 Wenn bei Ramm- und Sprengarbeiten Graugussleitungen starken Erschütterungen
ausgesetzt sind.

Das Freilegen, Aufhängen oder Unterfangen von Hochdruck-Erdgasleitungen ist auszuschließen.
Sollte dies in Einzelfällen nicht möglich sein, müssen diese Anlagen durch feste Einkastelungen vor
Beschädigungen geschützt werden. Ist dies nicht möglich, sind Laufstege für Inspektionen
vorzusehen. Zur Gefahrenbegrenzung müssen unter Umständen außerhalb der Baumaßnahme
Absperrvorrichtungen eingebaut werden. Erforderlichenfalls sind vor Beginn der Baumaßnahme
Umverlegungen durchzuführen. Die Kosten gehen zu Lasten des Veranlassers.

Gasrohrnetzanlagen (Stahl- und PE-Leitungen) können in Baugruben und Gräben
erschütterungsfrei und isoliert an Stahlkonstruktionen aufgehängt werden. Zur besseren
Verteilung der Auflagerkräfte und Schonung der Rohrumhüllung sind den jeweiligen
Rohrabmessungen angepasste Auflagerkonstruktionen zu verwenden. Die Aufhängung am
Grabenverbau ist nicht zulässig.

Die Aufhängungen dürfen erst entfernt werden, wenn die Leitungen auf einem setzungsfreien
Untergrund aufliegen.

In Bezug auf im Erdreich liegende Tiefenanoden des Kathodischen Korrosionsschutzes sind starke
Erschütterungen durch Ramm- und Sprengarbeiten auszuschließen.

Bei der Errichtung stromführender Anlagen sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen, um den
Eintritt von Fremd- und Streuströmen in Gasrohrnetzanlagen zu verhindern.
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4 Freistellungsvermerk

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den beigefügten Planunterlagen enthaltenen
Angaben und Maßzahlen hinsichtlich der Lage und Verlegetiefe unverbindlich sind. Mit
Abweichungen muss gerechnet werden.

Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und daher nicht
auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus darf aufgrund von Erdbewegungen, auf die das
Versorgungsunternehmen keinen Einfluss hat, auf eine Angabe zur Überdeckung nicht vertraut
werden. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen ist in jedem Fall durch fachgerechte
Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtung o. a.) festzustellen.
Bei nicht bekannter Lage der Leitung ist auf den Einsatz von Maschinen zu verzichten. Die
abgegebenen Planunterlagen geben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder.
Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer das Antwortschreiben mit aktuellen
Planunterlagen vor Ort vorliegt. Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und
nur für eigene Leitungen, so dass mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen gerechnet
werden muss, bei denen weitere Auskünfte eingeholt werden müssen. Die Entnahme von Maßen
durch Abgreifen aus den Planunterlagen ist nicht zulässig. Stillgelegte Leitungen sind in den
Plänen nicht oder nur unvollständig enthalten.
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Anhang 1
Zusammenfassung der zusätzlichen Maßnahmen zum Schutz der
Erdgastransport- und Feldleitungen

1 Für die mit hohen Drücken betriebenen Erdgastransport- und Feldleitungen, besteht ein
besonders großes Sicherheitsbedürfnis.

Bei unsachgemäßer Behandlung der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen besteht für das
Baustellenpersonal Lebensgefahr!

2 Bei Näherungen an die Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sind die im Einzelfall schriftlich
von der NBB erteilten Auflagen zu beachten.

3 Zu den Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sollen Baumaßnahmen einen möglichst großen
Sicherheitsabstand halten. Die üblichen Sicherheitsabstände zu unterirdischen Leitungen
sind für den Schutz der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen nicht ausreichend. Die NBB wird
im Einzelfall besondere Auflagen erteilen.

4 Bevor mit Bauarbeiten in der Nähe der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen begonnen
werden darf, sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Nach Versendung der Aufgrabemeldung ist vor Baubeginn mit dem Bezirksbauleiter
der NBB ein Ortstermin zur Abstimmung der örtlichen Lage, der Bauweise, des
beabsichtigten Bauablaufes und der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu
vereinbaren.

- Vor Baubeginn ist die Trasse zu kennzeichnen.

- Diese Maßnahmen haben der Bauherr oder dessen Beauftragte zu veranlassen.

5 Während der Durchführung von Baumaßnahmen in der Umgebung der Erdgastransport-
bzw. Feldleitungen und deren Armaturengruppen nebst oberirdischen Aufbauten sind
folgende zusätzliche Schutzmaßnahmen zu beachten:

- Die Trassenkennzeichnung muss für die Dauer der Baudurchführungen erhalten
bleiben.

- Ergeben sich für die im Bau befindlichen Anlagen Trassenänderungen, dürfen diese
erst nach örtlicher Abstimmung mit Beauftragten der NBB durchgeführt werden.

- Innerhalb eines Schutzbereiches von 1,5 m beiderseits der Rohrachse der
Erdgastransportleitung und deren Armaturengruppen, sowie innerhalb eines
Schutzstreifenbereiches von 5,0 m beiderseits der Rohrachse der Feldleitungen und
deren Armaturengruppen dürfen Bauarbeiten jeglicher Art nur bei Anwesenheit eines
Beauftragten des Netzbetreibers begonnen und durchgeführt werden.
Bei Mantelrohrpressungen beträgt der Schutzbereich 1,5 m bei der
Erdgastransportleitung und der Schutzstreifenbereich bei den Feldleitungen 4,0 m
jeweils beiderseits der Rohrachse. Dieses gilt auch für den weiträumigen Bereich der
Armaturengruppen. Hier befinden sich oberirdische Aufbauten (Schränke u. a.), die mit
unterirdischen Mess- und Steuerleitungen verbunden sind.

6  Erdgastransport- bzw. Feldleitungen dürfen bei Tiefbauarbeiten (ausgenommen
Grabenkreuzungen) nicht freigelegt werden. Der Bauausführende hat den
Rohrnetzkontrolleur der NBB rechtzeitig zu informieren und anzufordern. Wenn
Kreuzungsbereiche nicht ohne Arbeitsunterbrechung wieder zu verfüllen sind, müssen die
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freigelegten Leitungsteile von oben durch feste Baugrabenabdeckungen und gegebenenfalls
seitlich vor Beschädigungen geschützt werden.

7  Bei Durchörterungen im Bereich der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sind in
Abhängigkeit von den vorgesehenen Verfahren und Querschnitten Sicherheitsabstände
einzuhalten, die auch unter ungünstigsten Bedingungen eine Beschädigung der Leitungen
ausschließen. Erforderlichenfalls wird der Rohrnetzkontrolleur der NBB die Herstellung von
Kontrollschlitzen im gefährdeten Bereich vor der Leitung als Auflage erteilen. Mit
Durchörterungen, auch wenn es sich um kleinere Bauausführungen handelt, darf erst
begonnen werden, wenn eine Stellungnahme der NBB vorliegt und ein Ortstermin mit
Beauftragten der NBB stattgefunden hat.
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Anhang 2

Zusammenfassung der Sofortmaßnahmen bei Beschädigungen

1 Werden Anlagen des Gasrohrnetzes beschädigt, ist die NBB unverzüglich
fernmündlich zu benachrichtigen,  030 787272.
Es ist hilfreich, wenn bei der Meldung die näheren Umstände so präzise wie möglich
beschrieben werden (z. B. Lage, Art und Umfang der Feststellungen).
Wird stärkerer Gasaustritt wahrgenommen oder Gas in Hohlräumen oder Gebäuden
festgestellt, sind zusätzlich die Feuerwehr und die Polizei zu benachrichtigen.

2 Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr; deshalb sind folgende
Sofortmaßnahmen zu ergreifen:

- Sämtliche Zündquellen beseitigen (offenes Feuer, z. B. Schneid- und
Schweißarbeiten, elektrische Geräte, Baustellenbeleuchtung, nicht Rauchen).

- Alle Baumaschinen- und Fahrzeugmotore abstellen.

- Absperren des Gefahrenbereiches und den Zutritt unbefugter Personen verhindern.

- Gegebenenfalls, wenn Gaseintritt in Hohlräumen zu befürchten ist, in der näheren
Umgebung Schachtabdeckungen zur Belüftung unterirdischer Hohlräume öffnen.

- Ist Gasgeruch im Haus wahrnehmbar, Fenster und Türen zur Durchlüftung öffnen und
sofort Feuerwehr und NBB verständigen.

 030 787272 Meldung: Gasausströmung

3 Wird eine Hausanschlussleitung bei Baggerarbeiten angehoben oder aufgrund anderer
Umstände stark beansprucht, können Schäden an den Leitungsanlagen im Haus
eintreten.

Besteht dieser Verdacht, ist der Keller im Bereich der Hauseinführung der Gasleitung auf
Gasgeruch zu überprüfen. Dabei darf nicht die Hausklingel betätigt werden (Zündgefahr!).

Ist Gasgeruch im Haus wahrnehmbar, Fenster und Türen zur Durchlüftung öffnen und
sofort Feuerwehr und NBB verständigen.

 030 787272 Meldung: Gasausströmung im Gebäude

Auch wenn kein Gasgeruch wahrnehmbar ist, ist die NBB zur Überprüfung der Anlagen
aufzufordern.

4 Werden Gasrohrleitungen stark beschädigt, z. B. ausgebrochene Rohrschalen oder
durchstoßene Rohrwandungen, ist es zur Begrenzung des Gasaustrittes zweckmäßig, die
Schadenstelle sofort mit Boden zu überdecken.


